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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.1993

Rechtssatz

Das Ausüben eines Handelsgewerbes umfaßt schon begri ich das Ankaufen von Waren zum Zwecke der

Weiterveräußerung. Wenn nun die zum Verkauf angebotenen Gegenstände - wie etwa im vorliegenden Fall der "alte

Hausrat" - zum Eigengebrauch angescha t oder hergestellt wurden, bzw schon vor längerer Zeit erstanden worden

sind, kann wohl ein solcher Zusammenhang zwischen An- und Verkauf nicht mehr gesehen werden.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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